
15.02.2019

Sehr geehrter Herr Bulang,

unseren zur GV am 25.02.2019 vorliegenden Antrag ändern wir wie folgt:

Antrag: Kein Einsatz von Glyphosat und Neonicotinoiden auf den gemeindeeigenen Flächen

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Der Gemeindevorstand wird damit beauftragt,

1. bei der Pflege gemeindeeigener Flächen durch den Bauhof und externe Fachfirmen auf 
den Einsatz von Glyphosat und Neonicotinoiden sowie wirkungsähnlicher, bienengiftiger 
Stoffe zu verzichten.

2. den Pächterinnen und Pächtern gemeindeeigenen Gartenlands den Einsatz von 
Glyphosat und Neonicotinoiden sowie wirkungsähnlicher, bienengiftiger Stoffe  zu 
untersagen. 

3. mit den Pächterinnen und Pächtern gemeindeeigener landwirtschaftlicher Flächen einen 
Ausstiegsplan aus der Nutzung von Glyphosat zu verhandeln, der einen völligen Verzicht auf
Glyphosat nach Ablauf von 3 Jahren zum Ziel hat. Auf den Einsatz von Neonicotinoiden 
sowie wirkungsähnlicher, bienengiftiger Stoffe bei der Bewirtschaftung der Flächen ist 
unverzüglich zu verzichten.

Bei Neuverträgen sind entsprechende Verbotshinweise in den Vertragstext aufzunehmen. 
Sofern rechtlich möglich, soll der Verbotshinweis auch in Altverträge aufgenommen werden.

Begründung: erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Bonifer-Dörr
Fraktionsvorsitzender

An den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Münster
Herrn Klaus Bulang


